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Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.Ing.Dr. 
Leitner,und Geno haben am 6.Dezember 1982 unter der Zahl 
2256/J-NR/1982 an mich eine schriftliche Anfrage betreffend 
Uberstundenleistungen und deren Umwandlung gerichtet, welche 
folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wieviele Überstunden und sonstigen Mehrdienstleistungen 
wurden in den Jahren 1981 und 1982 in Ihrem Ressortbereich 
geleistet und wie verteilen sich diese auf Zentralverwaltung, 
auf vorgelagerte Dienststellen und auf Betriebe oder be­
triebsähnliche Einrichtungen? 

20 Wie hoch ist der Betrag für Überstunden und Mehrdienst­
leistungen, der 1981 in Ihrem Ressortbereich erforderlich 
war? 

30 Wie hoch ist der Betrag für Überstunden und Mehrdienst­
leistungen, der in den ersten 10 Monaten des Jahres 1982 
in Ihrem Ressortbereich erforderlich war und wie verhält 
sich dieser im Vergleich zum Vorjahr? 

40 Wieviele Überstunden bzw. Mehrdienstleistungen wurden 1982 
auf Grund des Regierungsbeschlusses eingespart? 

5. Wieviele der geleisteten Überstundenlzw. Mehrdienst­
leistungen fallen regelmäßig an? 

60 Planen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich eine Ausweitung 
des Dienstpostenplanes und die Einstellung weiterer Arbeits­
kräfte anstelle der geleisteten Überstunden und Mehrdienst­
leistungen? 
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7. Wenn ja, wieviele Dienstposten sollen dabei neu geschaffen 
werden? 

8. Wenn nein, warum sind die Vorschläge des Sozialministers 
nicht zielführend? 

" 

9. Sind Sie dafür, Teilzeitarbeitsplätze auch für pragmatisierte 
Bedienstete zu schaffen? 

10. Wenn nein, warum lehnen Sie die Teilzeitbeschäftigung 
pragmatisierter Bediensteter ab, obwohl eine solche Maß­
nahme arbeitsmarktpolitisch erwünscht ist?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu 
beantworten: 

Zu Frage 10: 
Im Jahre 1981 wurden in der Zentrale 75.088,83 

Überstunden, an den Vertretungsbehörden 610741,15 Überstunden 
geleistet. Dies ergibt eine Gesamtsumme von 136.829,98 Über­
stunden. 

Im 1.Halbjahr 1982 betrugen die Überstunden in 
der Zentrale 30.837,95, an den Vertretungsbehörden 33.676,60 
Überstunden. Dies ergibt eine Gesamtsumme von 64.514,55 Über­
stunden. Angaben über das 20Halbjahr 1982 stehen derzeit noch 
nicht zur Verfügung. 

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Unterlagen 
des Bundesrechenamtes kann nur die der Bezahlung der Über­
stunden zugrunde gelegte Anzahl der Überstunden bekanntgegeben 
werden; ein solcher Rückschluß ist jedoch bei den übrigen Arten 
der Mehrleistungsvergütungen nicht möglich. 

Zu Frage 20: 
Der 1981 für Überstunden und sonstige Mehrdienst­

leistungen (Budgetpost 5650) erforderliche Betrag war 
S 19,725.201,40. 
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Zu Frage 30: 

Die Angaben für die ersten 10 Monate des Jahres 1982 
liegen noch nicht vor o 

In den ersten 6 Monaten des Jahres 1982 wurden für 
Überstunden und sonstige Mehrdienstleistungen in der Zentrale 
und an den Vertretungsbehörden S 10,955.723,50 aufgewendet. 

Im gleichen Zeitraum des Jahres 1981 waren 
S 10,822.973,30 erforderlich. 

Im Vergleichszeitraum sind zwar die Ausgaben für 
1982 um 1,2 % höher als für 1981, doch muß bei einem Vergleich 
der beiden Summen berücksichtigt werden, daß die Bezüge und 
somit auch die Mehrleistungsvergütungen der Bundesbediensteten 
ab 1.1.1982 um 6 % angestiegen sindo Unter Berücksichtigung 
dieser 6 %igen Erhöhung (Inflationsabgeltung) ist der Realwert 
der Ausgaben im 1.Halbjahr 1982 gegenüber dem 1.Halbjahr 1981 
um 4,5 % zurückgegangen. 

Zu Frage 4.: 
Diese Frage kann erst nach Vorliegen der Unterlagen 

des Bundesrechenamtes beantwortet werden. 

Zu Frage 58: 
Eine vollständige Beantwortung der Frage wären nur 

nach Durchführung einer umfangreichen und zeitraubenden Er­
hebung möglicho 

Gemäß § 15, Abs.2 des Gehaltsgesetzes 1956 können 
Nebengebühren pauschaliert werden, wenn die Dienstleistungen, 
die einen Anspruch auf eine solche Nebengebühr begründen, 
dauernd oder so regelmäßig erbracht werden, daß die Ermittlung 
monatlicher Durchschnittswerte möglich isto 

Im ha.Bereich fielen 1981 pro Monat durchschnittlich 
70246,50 pauschalierte Überstunden an o 
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Zu Fragen 6 2 7 und 80: 
Derzeit ist keine Ausweitung des Stellenplanes 

anstelle von Überstunden- und Mehrleistungen geplant. Eine 
probeweise Planstellenvermehrung anstelle von Uberstunden­
leistungen ist jedoch im Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst sowie im Bereich des Bundesministeriums für Verkehr 
geplant. Nach Ablauf dieses Projekts werden in meinem Ressort 
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt weitere Überlegungen 
anzustellen sein. 

Zu Fragen 9G und 100: 
Die Bundesregierung hat zu der vom Nationalrat 

am 1. Juli 1981 unter GZ E61-NR/VX.GP ge faßten Entschließung 
betreffend die Teilzeitbeschäftigung ausführlich Stellung ge­
nommen o Die Bundesregierung ist weiterhin der Auffassung, daß 
durch die in diesem Bericht angeführten Maßnahmen den Wünschen 
nach Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der rechtlichen und 
organisatorischen Gegebenheiten in größtmöglichem Ausmaß ent­
sprochen werden kann. Durch den Verzicht auf den Kündigungs­
grund des Bedarfsmangels bei einem Wechsel von Beamtenstatus 
in ein vertragliches Teilzeitverhältnis wird darüber hinaus 
ein Beitrag zur Sicherung des Arbeitsplatzes geleistet. 

Wie dem Bericht der Bundesregierung entnommen werden kann, waren 
im Jahre 1981 160903 Planstellen mit teil- bzw o saisonbe­
schäftigten Bediensteten besetzt und zwar: 

Bund (ohne Post, ÖBB) 00000000 •• 000 100464 Planstellen 
Post •••• 0 ••••••• 00000000000.00000. 50259 Planstellen 
ÖBB •••• 0 GO. 0 0 • 0 •• 0 0 •••• 0 •••.•• 0 0 • • 1 .180 Planstellen 

Summe 16.903 Planstellen 

In dieser Summe sind sowohl die Bediensteten mit 
durchgehender Teilzeitbeschäftigung als auch Saisonbedienstete 
enthalten. Saisonbeschäftigte Vertragsbedienstete werden haupt­
sächlich bei der Post (Zustelldienst) verwendet und binden 
dort ungefähr 850 Planstellen. 

./5 

2255/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



- 5 -

Von der Art der Tätigkeit her gesehen, wären die 
meisten Verwendungen für eine Teilzeitbeschäftigung geeignet. 
Weniger bis überhaupt nicht geeignet für den Einsatz von 
Teilzeitbeschäftigten sind vor allem jene Tätigkeiten, die 
Kontinuität erfordern (zoBo wissenschaftliche Versuchsreihen p 

aber auch Leitungsfunktionen), Tätigkeiten mit längerer Vor­
bereitungszeit sowie Tätigkeiten, die komplizierte Übergabe­
modali täten zur Folge hätten,," 

Eine erhebliche Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung 
scheitert jedoch auch an der Tatsache, daß von der Nachfrage­
seite her überwiegend Interesse an einer Beschäftigung für den 
Vormittag bestehto Dies bedeutet, daß bei der Besetzung einer 
Planstelle mit einem Vollbeschäftigten ein Arbeitsplatz be-
nötigt wird, im Falle der Besetzung mit zwei Halbtagsbeschäftigten 
vormittags (und damit gleichzeitig) müßten jedoch zwei Arbeits­
plätze zur Verfügung stehen. Die Folge davon sind erhöhter 
Raum- und Materialbedarf o 

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Schwierig­
keiten wurde der Versuch unternommen, die sachlich für eine 
Teilzeitbeschäftigung geeigneten Planstellen und die organisa­
torischen Möglichkeiten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringeno 
Demnach könnten ca. 700 Planstellen zusätzlich anstelle mit 
Vollbeschäftigten mit Teilzeitbeschäftigten besetzt werdeno 

Gegen die Einführung einer Teilzeitbeschäftigung 
im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis hat sich die Bundes­
regierung bereits bei verschiedenen Anlässen ausgesprochen. 
Diese Haltung wird im übrigen auch von der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten, der Eisenbahner, sowie der Gewerkschaft 
der Post- und Telegrafenbediensteten vertretene 

Das gesamte System des Beamtenrechts ist nämlich 
auf die YQ11beschäftigung der Beamten in ihrer wesentlichen 
Tätigkeit ausgerichteto Aus diesem Grund finden sich im 
geltenden Beamtendienstrecht zahlreiche Rechtsinstitute, die 
bei der Einführung einer Teilzeitbeschäftigung von Beamten ent­
weder einer umfassenden Änderung bedürfen oder überhaupt be-
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seitigt werden müßteno Probleme in diesem Zusammenhang könnten 
sich zoBo bei der Vorrückung in höhere Bezüge, bei der Be­
förderung sowie bei der Bemessung des Ausmaßes von Ansprüchen 
des Beamten, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses 
richten, bei der Arbeitsplatzorganisation 1 aber auch im Zu­
sammenhang mit der Betrauung teilzeitbeschäftigter Beamter 
mit Leitungsfunktionen 1 mit Nebenbeschäftigungen, die besonders 
häufig auftreten könnten, sowie bei der Aus- und Fortbildung, 
deren Kurse im allgemeinen auf Vollbeschäftigte abgestellt 
sind, ergebeno 

Eine spezifische Schwierigkeit liegt darin, daß 
der Dienstgeber Beamten,mit deren Wechsel in ein Teilzeitbe­
schäftigungsverhältnis er in besonderem Maß rechnen muß, von 
vornherein keine Leitungs funkt i on übertragen kanne Im be­
sonderen könnten dadurch die Karriereaussichten von Frauen 
beeinträchtigt werden o 

Aus personalpolitischer Sicht ist zu bemerken, 
daß die zu erwartende Rückkehr von Teilzeitbeschäftigten (ins­
besondere Frauen) höheren Alters in vollbeschäftigte" Dienst­
verhältnisse Planstellen zu Lasten junger Aufnehmerwerber 
blockiert und infolge einer Verschiebung der Gesamtalters­
struktur der Beamtenschaft nach oben auch zu finanziellen 
Mehrbelastungen der Dienstgeber führen würdeo 

Aus allen diesen Gründen besteht nach Abwägung der 
sich aus einer Teilzeitbeschäftigung von Beamten ergebenden 
Vorteile für die Betroffenen mit den hieraus resultierenden 
Problemen und Nachteilen für das Gesamtsystem des öffentlich­
rechtlichen Dienstverhältnisses und damit für den Dienstgeber 
die Auffassung, daß die Einführung einer Teilzeitbeschäftigung 
von Beamten grundsätzlich nicht anzustreben ist o 

Wien, am.~ Februar 1983 
Der ür Auswärtige 

(Dr o Willibald Pahr) 
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